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Abréviations

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
IDA FiSo Interdepartementale Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven der

Sozialversicherungen"
SGB Schweizerischer Gehörlosenverbund
EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei

Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz)

AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
FER Fédération des Entreprises Romandes

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

OFAS Office fédéral des assurances sociales
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
IDA FiSo Groupe de travail interdépartemental "perspectives de financement des

assurances sociales"
FSS Fédération Suisse des Sourds
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain)
LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
UPS Union Patronale Suisse
FER Fédération des Entreprises Romandes
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Chronique générale

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Zwischen April und Juli 2017 fand die Vernehmlassung zur Änderung des AHVG zur
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge statt. 73 Organisationen, darunter alle
Kantone sowie die KdK, vier in der Bundesversammlung vertretene Parteien sowie
verschiedene Verbände der Wirtschaft, Fachverbände oder Durchführungsstellen,
beteiligten sich an der Vernehmlassung, wie das BSV in seinem erst im August 2019
erschienenen Ergebnisbericht zur Vernehmlassung erklärte. Der Bundesrat definierte in
seiner Botschaft vier Hauptpunkte der Revision: die risiko- und wirkungsorientierte
Aufsicht, die Verbesserung der Governance in der 1. Säule, die Steuerung und Aufsicht
über Informationssysteme und die punktuelle Optimierung der 2. Säule. 
9 Kantone unterstützten die Änderungen zur 1. Säule grundsätzlich; 14 weitere Kantone
fürchteten trotz ihrer eigentlichen Zustimmung um die kostengünstige Durchführung
der Aufsicht. Die SP – und mit ihr der SGB und Travail.Suisse – hielt eine Anpassung des
Systems insgesamt für angemessen, die CVP befürwortete eine Beschränkung der
Gesetzesänderung auf alle Aspekte zur Modernisierung der Aufsicht. Die FDP und die
SVP lehnten die Änderung ab, da sie punktuelle Korrekturen bevorzugen würden und die
Kosten der Revision fürchteten. Letztere Ansicht teilten auch der Arbeitgeberverband
und der Bauernverband, Centre Patronal und FER. Die Vorsorge- und
Versicherungseinrichtungen forderten insbesondere eine Beibehaltung des bisherigen,
dezentralen Systems. Zahlreiche unterschiedliche Organisationen (verschiedene
Kantone, die FDP oder Mitglieder des SGV) kritisierten überdies die starke
Konzentration der Vorlage auf operative Fragen. Grösstenteils auf Zustimmung stiessen
hingegen die Massnahmen in der 2. Säule. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Allocations pour perte de gain (APG)

Mitte Juni präsentierte Bundesrätin Dreifuss ihren Kollegen ihren Vorschlag für die
Mutterschaftsversicherung. Danach sollen alle Frauen in den Genuss von 16 Wochen
bezahlten Mutterschaftsurlaub gelangen. Die Lohnfortzahlung an die berufstätigen
Mütter (693 Mio. Fr. pro Jahr) würde über eine Erhöhung der Lohnprozente von 0,24%,
die Entschädigung an die nichtberufstätigen Mütter (125 Mio. Fr.) zu Lasten der
Bundeskasse erfolgen. Der Bundesrat nahm den Vorschlag durchaus wohlwollend zur
Kenntnis, vertagte aber seinen Entscheid über die Form der Finanzierung. Kaum zwei
Wochen später distanzierte sich Finanzminister Villiger jedoch bereits wieder von der
Aussage, der Bundesrat habe dem Modell grundsätzlich zugestimmt, und er sprach sich
für eine Lösung aus, die allein die erwerbstätigen Frauen berücksichtigt. Gleichzeitig
scherten auch die FDP-Frauen aus der gemeinsamen Plattform aus, indem sie einen
Brief von Vertreterinnen der CVP, SP und SVP, welche die Aufschiebung eines
verbindlichen Beschlusses kritisierten, nicht unterzeichneten. Nach der Sommerpause
fiel der für August versprochene Entscheid über die Finanzierung erneut nicht. Der
Bundesrat nahm die Diskussion erst wieder bei seiner Beratung des IDA-FiSo-Berichts
im September auf. Dabei beschloss er, die Frage der Finanzierung erneut auszusetzen
und an die anstehenden Revisionen von IV und EO zu koppeln. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.09.1996
MARIANNE BENTELI
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Groupes sociaux

Politique familiale

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) Bericht zur Vernehmlassung; Ergebnisbericht vom 28.8.19
2) Presse vom 18.6., 29.6. und 24.9.96; IDA-FiSo-Bericht: Presse vom 22.10.96
3) BBl 2020, S. 141 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 01.01.65 - 01.01.21 2


